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gegen einen gesellschaftsgsfährlichen Anschlag zu 
schützen (Art. 13). Indem es die Rechtmäßigkeit aktiver 
Handlungen der Bürger gegen verbrecherische An
schläge unterstreicht, fördert das Strafgesetz die breite 
Teilnahme der Öffentlichkeit am Kampf für die Festi
gung der sozialistischen Rechtsordnung.
Gemäß Art. 3 des Strafgesetzbuchs kann eine Krimi
nalstrafe nur durch ein Gerichtsurteil ausgesprochen 
werden. Kein anderes staatliches Organ hat das Recht, 
Kriminalstrafen gegen Personen anzuwenden, die sich 
eines Verbrechens schuldig gemacht haben.
In unserem Lande hat die’Kriminalstrafe das Ziel, den 
Verbrechei zu bessern und umzuerziehen, damit er zu 
einem ehrlichen Leben und einer richtigen Einstellung 
zur Arbeit zurückfindet. Deshalb muß sie differenziert 
in Abhängigkeit vom Charakter und vom Grad der 
Gesellschaftsgefährlichkeit des Verbrechens, unter Be
rücksichtigung aller Umstände des Falles und insbe
sondere der Persönlichkeit des Täters angewandt wer
den. Damit das Gericht dieser Anforderung gerecht 
werden und in jedem konkreten Fall die richtige Strafe 
finden kann, enthält das Strafgesetzbuch eine umfang
reiche Aufzählung von Strafmaßnahmen. Dabei ist 
allgemein eine Milderung der Strafmaßnahmen festzu
stellen. Die Höchststrafe beträgt zehn Jahre Freiheits
entzug; bei besonders schweren Verbrechen und ge
fährlichen Rückfälligen erhöht sich die Strafe jedoch 
bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug (Art. 21 bis 30).
In Übereinstimmung mit Art. 22 der Grundlagen für 
die Strafgesetzgebung der UdSSR in der Fassung des 
Erlasses des Präsidiums des Obersten Sowjets der 
UdSSR vom 5. Mai 1961 ist bis zu ihrer vollständigen 
Abschaffung die Anwendung der Todesstrafe durch 
Erschießen als in Ausnahmefällen anzuwendende Straf
art zugelassen, und zwar bei Vaterlandsverrat, Diver

sion, Spionage, terroristischen Handlungen, Banditis
mus, gewerbsmäßiger Herstellung von Falschgeld und 
falschen Wertpapieren mit dem Ziele, diese in Umlauf 
zu setzen; bei vorsätzlicher Tötung unter erschweren
den Umständen, die in den Artikeln der Strafgesetz
bücher der UdSSR und der Unionsrepubliken, die die 
Verantwortlichkeit für vorsätzliche Tötung festlegen, 
genannt werden; bei Entwendung von staatlichem oder 
gesellschaftlichem Eigentum in besonders großem 
Ausmaß, in Kriegszeiten oder im Verlauf von Kampf
handlungen und bei anderen besonders schweren Ver
brechen in Fällen, die durch die Gesetzgebung der 
UdSSR besonders vorgesehen sind.
Die Anwendung der Todesstrafe durch Erschießen ist 
nach dem Erlaß vom 5. Mai 1961 als Ausnahmestrafart 
neben dem Freiheitsentzug von acht bis zu 15 Jahren 
ferner zulässig gegen besonders gefährliche rückfällige 
Verbrecher und gegen Strafgefangene, die wegen 
schwerer Verbrechen verurteilt sind und am Ort der 
Strafverbüßung andere Häftlinge, die sich auf dem 
Weg der Besserung befinden, terrorisieren oder Über
fälle auf die Verwaltung der Strafvollzugsstätte ver
üben oder die zu diesem Zweck verbrecherische 
Gruppen bilden oder aktiv an solchen Gruppen teil
nehmen.
Die Todesstrafe darf nicht angewendet werden bei 
Personen, die zur Zeit der Begehung des Verbrechens 
das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, und bei 
Frauen, die schwanger sind (Art. 23).
Die zu Freiheitsentzug Verurteilten verbüßen ihre 
Strafe im Besserungsarbeitslager oder im Gefängnis. 
Gegen Personen, die schwere Verbrechen begangen 
haben, und gegen besonders gefährliche rückfällige 
Verbrecher kann nach Art. 24 für die gesamte Straf
dauer oder für einen Teil Gefängnishaft angeordnet 
werden. Besonders gefährlichen Rückfälligen wird auch 
keine bedingte Strafaussetzung gewährt (Art. 53).
Das Strafgesetzbuch enthält in der Anmerkung zu 
Art. 24 eine präzise Bestimmung darüber, wer als

besonders gefährlicher Rückfallverbrecher gilt. Dazu 
zählen z. B. Personen, die vorbestraft sind wegen 
Banditismus, vorsätzlicher Tötung, Notzucht, Ent
wendung von staatlichem oder gesellschaftlichem 
Eigentum in besonders großem Ausmaß usw. und die 
erneut eines dieser Verbrechen begangen haben. Es 
wird jedoch unterstrichen, daß eine Person nur durch 
das Gericht' als besonders gefährlicher Rückfallver
brecher bezeichnet werden kann.

Die Statistik zeigt an, daß viele Verbrechen im Zu
stand der Trunkenheit begangen werden. So haben 
z. B. mehr als 90 Prozent der Personen, die wegen 
rowdyhafter Handlungen und einiger anderer Ver
brechen zur strafrechtlichen Verantwortung gezogen 
wurden, im Zustand der Trunkenheit gehandelt. Solche 
Menschen vergiften das Leben und den Alltag der 
Werktätigen, sie stören sie bei ihrer Arbeit. Einige 
dieser Verbrecher waren sogar der Auffassung, daß es 
ihre Schuld herabmindern muß, wenn sie das Ver
brechen im Zustand der Trunkenheit begangen haben. 
Im Strafgesetzbuch wird hierzu betont, daß die Be
gehung eines Verbrechens im Zustand der Trunkenheit 
den Täter nicht von der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit befreit (Art. 12), sondern in bestimmten 
Fällen sogar seine Verantwortlichkeit erhöht (Art. 39 
Punkt 10). Dem Gericht ist ferner das Recht eingeräumt, 
gegen Alkoholiker und Rauschgiftsüchtige, die ein Ver
brechen begehen, neben der Bestrafung die Zwangs
heilung anzuordnen (Art. 62).

*

Das Prinzip des sozialistischen Humanismus findet im 
neuen Strafgesetzbuch seinen Ausdruck einerseits in 
der erhöhten Verantwortlichkeit für schwere Ver
brechen gegen den Staat, das Leben und die Gesund
heit der Bürger und andererseits in der bedeutenden 
Begrenzung und Milderung der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit sowie im Ersatz der gerichtlichen Be
strafung für Handlungen, die keine große Gejellschafts- 
gefährlichkeit besitzen, durch Disziplinarmaßnahmen 
und Maßnahmen gesellschaftlicher Einwirkung, be
sonders wenn es sich um Jugendliche handelt.

Es ist bekannt, daß in der Sowjetunion auf Grund der 
Maßnahmen zum Schutze'und zur Förderung der Her
anwachsenden Generation die Verwahrlosung Minder
jähriger völlig beseitigt ist und auch Fälle der Ver
letzung der Pflicht zur Beaufsichtigung von Kindern 
und Jugendlichen sehr selten sind. Das führte insbe
sondere dazu, daß sich die Kriminalität der Jugend
lichen von 1946 bis 1959 auf ein Viertel verringerte.

Das neue Strafgesetzbuch legt fest, daß die strafrecht
liche Verantwortlichkeit jugendlicher Rechtsverletzer 
mit der Vollendung des 16. Lebensjahres eintritt. Das 
Strafmündigkeitsalter ist also heraufgesetzt worden, 
denn früher begann die strafrechtliche Verantwortlich
keit Minderjähriger mit der Vollendung des 14. und bei 
schweren Verbrechen des 12. Lebensjahres.
Bei Tätern, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht 
haben, darf die Freiheitsstrafe zehn Jahre nicht über
schreiten (Art. 24). Das Gericht ist berechtigt, bei jugend
lichen Tätern, die ein Verbrechen von geringer Gesell
schaftsgefährlichkeit begangen haben, Zwangsmaßnah
men erzieherischen Charakters anzuwenden, wenn es 
der Auffassung ist, daß eine Besserung des Täters ohne 
Anwendung einer Kriminalstrafe möglich ist (Art. 10). 
Art. 63 sieht folgende Zwangsmaßnahmen erzieheri
schen Charakters vor: Auferlegung der Verpflichtung, 
sich öffentlich oder in einer anderen vom Gericht be
stimmten Form bei dem Geschädigten zu entschuldigen; 
Verweis oder strenger Verweis; Verwarnung; Über
gabe des Minderjährigen unter strenge Aufsicht der 
Eltern oder der sie vertretenden Personen; Übergabe 
des Minderjährigen unter die Aufsicht eines Kollektivs 
der Werktätigen oder einer gesellschaftlichen Organisa-
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